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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Kontaktelement mit einem Anschlussabschnitt,
welcher aus einem Kupferblech gebildet ist und eine Be-
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Kontaktelement, welches eine Beschichtung auf-
weist, die Zinn und Zink enthält, sowie ein Verfahren zur
Herstellung eines solchen Kontaktelementes.
[0002] In Anbetracht der Belange des Klimaschutzes
kommt der Verringerung des Ausstoßes von Treibhaus-
gasen wie z.B. Kohlendioxid eine besondere Bedeutung
zu. Daher ist die Automobilindustrie bestrebt, Fahrzeuge
zu entwickeln, welche einen verhältnismäßig geringen
Kraftstoffverbrauch aufweisen, um auf diese Weise die
Kohlendioxidemissionen zu senken und einen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten.
[0003] Ein Ansatz, den Kraftstoffverbrauch und somit
den Kohlendioxidausstoß zu senken, beruht auf der Re-
duktion des Gewichts des Fahrzeugs. Um eine Gewicht-
seinsparung zu erreichen, wird verstärkt nach Möglich-
keiten gesucht, Werkstoffe mit verhältnismäßig hohem
Gewicht durch leichtere Materialien zu ersetzen, so dass
die Fahrzeugkomponenten aus Leichtbaumaterialien
gefertigt werden können.
[0004] Gemäß diesem Konzept bestehen Bestrebun-
gen, auch das Gewicht der Verkabelung eines Fahr-
zeugs zu verringern, indem das typischerweise in Kabeln
als Leitermaterial verwendete Kupfer durch leichtgewich-
tige Alternativen ersetzt wird. Ein mögliches, prinzipiell
für den Ersatz der Kupferleitungen geeignetes Leiterma-
terial stellt Aluminium dar, das als Leichtmetall eine nied-
rige Dichte und somit ein geringes Eigengewicht auf-
weist.
[0005] Nachteilig ist jedoch, dass bei der Verwendung
von Aluminium als Leitermaterial in Kombination mit elek-
trischen Kontaktelementen, welche typischerweise aus
Kupfer gefertigt sind, an der Kontaktstelle zwischen Kup-
fer und Aluminium in Gegenwart eines Elektrolyten, wie
z.B. Salzwasser, und Luftsauerstoff Korrosionsvorgänge
auftreten. Diese Korrosionsvorgänge sind im Fall des di-
rekten Kontaktes von Kupfer und Aluminium besonders
ausgeprägt, da gemäß der elektrochemischen Span-
nungsreihe eine beträchtliche Differenz zwischen den
Standardpotentialen (Normalpotentialen) von Aluminium
und Kupfer und somit eine hohe Triebkraft für die Korro-
sionsreaktion vorliegt. Durch die galvanische Korrosion
wird die Menge des Aluminiums als im Vergleich zu Kup-
fer unedlerem Metall verringert, was die elektrische Leit-
fähigkeit an den Kontaktstellen zwischen dem Leiterma-
terial und dem Kontaktelement signifikant herabsetzt,
weshalb ein Bedarf an einem zuverlässigen Korrosions-
schutz bei der Verwendung von aluminiumhaltigem Lei-
termaterial in Kombination mit einem aus Kupfer gefer-
tigten elektrischen Kontaktelement besteht.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein elektrisches Kontaktelement bereitzustellen, wel-
ches in Kombination mit einem aluminiumhaltigen Lei-
termaterial verwendet werden kann und zuverlässigen
Schutz vor Korrosion bietet.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein elektrisches Kon-

taktelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
gelöst.
[0008] Das erfindungsgemäße Kontaktelement um-
fasst einen Anschlussabschnitt, welcher aus einem Kup-
ferblech gebildet ist und eine Beschichtung aufweist, die
Zinn und Zink enthält.
[0009] Der Erfindung liegt der allgemeine Gedanke zu-
grunde, dass durch eine Beschichtung des für ein Inkon-
taktbringen mit einem aluminiumhaltigen Leitermaterial
vorgesehenen, aus Kupferblech gefertigten Anschluss-
abschnitts des Kontaktelementes das elektrochemische
Potential des Anschlussabschnitts an das gemäß der
elektrochemischen Spannungsreihe niedrigere Potential
von Aluminium angenähert wird. Auf diese Weise wird
die Differenz zwischen den Potentialen von Kupfer und
Aluminium zumindest annähernd ausgeglichen und so-
mit die Triebkraft der Korrosion derart reduziert, dass die-
se nicht mehr in einem kritischen Bereich liegt. Dieser
Korrosionsschutz wird insbesondere dadurch erreicht,
dass die Beschichtung mit Zinn und Zink zwei in der elek-
trochemischen Spannungsreihe zwischen Kupfer und
Aluminium stehende Elemente enthält.
[0010] Alles in allem weist das erfindungsgemäße
Kontaktelement einen hervorragenden Schutz vor Kor-
rosion an der Kontaktstelle zwischen dem Kontaktele-
ment und einem aluminiumhaltigen Leitermaterial bei
gleichzeitig minimalem Kontaktwiderstand durch optima-
le elektrische Leitfähigkeit der Beschichtung auf, wo-
durch eine optimale Kontaktierung des Leitermaterials
dauerhaft sichergestellt ist.
[0011] Das erfindungsgemäße Kontaktelement ist all-
gemein zur Kontaktierung von aluminiumhaltigen Leitun-
gen geeignet. Besonders bevorzugt kann das Kontakte-
lement im Fahrzeugbau verwendet werden, da auf diese
Weise anstelle kupferhaltiger Leitungen aluminiumhalti-
ge Leitungen eingesetzt werden können, wodurch eine
Verringerung des Fahrzeuggewichts und somit eine
Treibstoffersparnis und verringerte Kohlendioxidemissi-
onen erreicht werden können.
[0012] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen, der Beschreibung und der Zeich-
nung zu entnehmen.
[0013] Bei dem Anschlussabschnitt des elektrischen
Kontaktelementes handelt es sich um einen Bereich, der
für die Aufnahme des Leitermaterials einer elektrischen
Leitung wie z.B. eines Kabels vorgesehen ist. Dabei kann
die Verbindung mit dem Leitermaterial beispielsweise
durch Crimpen erfolgen.
[0014] Zumindest der Anschlussabschnitt des elektri-
schen Kontaktelementes ist aus einem Kupferblech ge-
bildet. Jedoch können auch weitere Abschnitte und ins-
besondere das komplette Kontaktelement aus einem
Kupferblech gebildet sein. Beispielsweise kann es sich
bei dem Kontaktelement um ein Stanz-/Biegeteil han-
deln.
[0015] Um als Korrosionsschutz wirken zu können, ist
die Beschichtung in jedem Fall auf dem Anschlussab-
schnitt des elektrischen Kontaktelementes aufgebracht.
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Die Beschichtung kann jedoch auch in weiteren Berei-
chen des Kontaktelementes vorhanden sein, wobei es
grundsätzlich denkbar ist, dass die Beschichtung die
Oberfläche des Kontaktelementes vollständig überzieht.
Es ist jedoch bevorzugt, dass die Beschichtung lediglich
auf den Anschlussabschnitt des Kontaktelementes be-
schränkt ist und die übrigen Bereiche des Kontaktele-
mentes, insbesondere ein zur Kontaktierung eines kom-
plementären Kontaktelementes vorgesehener Bereich,
z.B. ein Stecker- oder Buchsenabschnitt, keine Be-
schichtung aufweisen, um eine optimale elektrische Ver-
bindung zwischen den Kontaktelementen zu gewährleis-
ten.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
umfasst die Beschichtung eine zweite Schicht, welche
Zink enthält, und eine erste Schicht, welche zwischen
der zweiten Schicht und dem Kupferblech angeordnet ist
und Zinn enthält.
[0017] Dabei ist die zweite Schicht bevorzugt als Au-
ßenschicht ausgebildet. Außerdem grenzt die zweite
Schicht bevorzugt unmittelbar an die erste Schicht an,
d.h. die zweite Schicht liegt bevorzugt unmittelbar über
der ersten Schicht.
[0018] Bevorzugt enthält die erste Schicht wenigstens
80 Gew.-% Zinn, besonders bevorzugt wenigstens 90
Gew.-% Zinn, noch weiter bevorzugt wenigstens 95
Gew.-% Zinn und höchst bevorzugt wenigstens 98 Gew.-
% Zinn bezogen auf 100 Gew.-% der ersten Schicht. Al-
ternativ dazu kann die erste Schicht auch aus Zinn be-
stehen.
[0019] Die Dicke der ersten Schicht liegt bevorzugt in
einem Bereich von 1 bis 15 mm, besonders bevorzugt
von 2 bis 10 mm, noch weiter bevorzugt von 3 bis 7 mm,
höchst bevorzugt von 4 bis 6 mm.
[0020] Die zweite Schicht enthält bevorzugt wenigs-
tens 80 Gew.-% Zink, besonders bevorzugt wenigstens
90 Gew.-% Zink, noch weiter bevorzugt wenigstens 95
Gew.-% Zink und höchst bevorzugt wenigstens 98 Gew.-
% Zink bezogen auf 100 Gew.-% der zweiten Schicht.
Alternativ dazu kann die zweite Schicht auch aus Zink
bestehen.
[0021] Die Dicke der zweiten Schicht liegt bevorzugt
in einem Bereich von 0,1 bis 5 mm, besonders bevorzugt
von 0,5 bis 3 mm, noch weiter bevorzugt von 0,7 bis 2,5
mm und höchst bevorzugt von 0,8 bis 2,2 mm.
[0022] Ferner kann die Beschichtung gemäß einer
Ausführungsform zusätzlich zu der ersten und zweiten
Schicht eine dritte Schicht umfassen, welche zwischen
der ersten Schicht und dem Kupferblech angeordnet ist
und Zinn enthält. Eine derartige dritte Schicht liegt bei-
spielsweise dann vor, wenn für die Herstellung des elek-
trischen Kontaktelementes als Ausgangsmaterial ein
Kupferblech verwendet wird, welches mit einer durch
Feuerverzinnen aufgebrachten Zinnschicht versehen ist.
Liegt eine dritte Schicht vor, beispielsweise im Fall eines
feuerverzinnten Kupferblechs, wird diese als Teil der Be-
schichtung und nicht als Teil des Kupferblechs angese-
hen.

[0023] Im Fall des Vorliegens einer dritten Schicht ent-
hält diese bevorzugt wenigstens 80 Gew.-% Zinn, be-
sonders bevorzugt wenigstens 90 Gew.-% Zinn, ganz
besonders bevorzugt wenigstens 95 Gew.-% Zinn und
höchst bevorzugt wenigstens 98 Gew.-% Zinn bezogen
auf 100 Gew.-% der dritten Schicht. Alternativ dazu kann
die dritte Schicht auch aus Zinn bestehen.
[0024] Die Dicke der dritten Schicht kann in einem Be-
reich von 0,01 bis 5 mm, bevorzugt von 0,5 bis 3,5 mm
und besonders bevorzugt von 1 bis 2 mm liegen.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform grenzt die dritte
Schicht unmittelbar an die erste Schicht und/oder an das
Kupferblech des Kontaktelementes an. Ist keine dritte
Schicht vorgesehen, kann die erste Schicht alternativ un-
mittelbar auf das Kupferblech des Kontaktelementes auf-
gebracht sein und an dieses angrenzen.
[0026] Alle der vorstehend beschriebenen Schichten
der Beschichtung können unmittelbar aneinander an-
grenzen. Es ist jedoch auch möglich, dass zwischen den
Schichten intermetallische Phasenbereiche vorliegen,
welche z.B. durch Diffusionsprozesse beim Lagern der
Beschichtung über einen längeren Zeitraum entstehen
oder gezielt durch eine Wärmebehandlung ausgebildet
werden. Insbesondere können intermetallische Phasen-
bereiche zwischen der ersten Schicht und dem Kupfer-
blech oder, wenn eine optionale dritte Schicht vorgese-
hen ist, zwischen der dritten Schicht und dem Kupfer-
blech vorliegen. Auch kann ein intermetallischer Phasen-
bereich zwischen der ersten und zweiten Schicht vorlie-
gen. Die Dicke dieser intermetallischen Phasenbereiche
kann jeweils 0,01 bis 3 mm, bevorzugt 0,1 bis 2 mm, be-
sonders bevorzugt 0,25 bis 1,5 mm und höchst bevorzugt
0,5 bis 1 mm betragen.
[0027] Die Gesamtdicke der Beschichtung kann, ins-
besondere unabhängig von den zuvor beschriebenen Di-
cken der individuellen ersten, zweiten und optionalen
dritten Schicht, 1 bis 25 mm, bevorzugt 2 bis 20 mm, be-
sonders bevorzugt 3 bis 15 mm und höchst bevorzugt 4
bis 10 mm betragen. Dabei zählt die Dicke eines mögli-
cherweise vorhandenen intermetallischen Phasenbe-
reichs, welcher unmittelbar an das Kupferblech angrenzt,
mit zur Gesamtdicke der Beschichtung.
[0028] Die vorstehend beschriebene Beschichtung mit
einer ersten Schicht, die Zinn enthält, einer zweiten
Schicht, die Zink enthält, und optional einer dritten
Schicht, welche Zinn enthält, kann grundsätzlich bereits
für sich genommen als Korrosionsschutz dienen. Bevor-
zugt wird sie jedoch als Zwischenprodukt für die Herstel-
lung einer Beschichtung verwendet, bei der, beispiels-
weise mittels einer Wärmebehandlung, eine zumindest
teilweise Vermischung der ersten, zweiten und gegebe-
nenfalls dritten Schicht erfolgt. Insbesondere kann bei
einer derartigen Vermischung eine zinn - und zinkhaltige
Legierung gebildet werden.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform enthält die Be-
schichtung bevorzugt 50 bis 95 Gew.-% Zinn und 5 bis
50 Gew.-% Zink, besonders bevorzugt 60 bis 85 Gew.-
% Zinn und 15 bis 40 Gew.-% Zink, noch weiter bevorzugt
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65 bis 80 Gew.-% Zinn und 20 bis 35 Gew.-% Zink, höchst
bevorzugt 70 bis 75 Gew.-% Zinn und 25 bis 30 Gew.-
% Zink jeweils bezogen auf 100 Gew.-% der Beschich-
tung. Dabei beträgt die Summe von Zinn und Zink be-
vorzugt wenigstens 90 Gew.-% bezogen auf 100 Gew.-
% der Beschichtung. Den Rest auf 100 Gew.-% der Be-
schichtung können übliche Bestandteile, welche in Zinn-
und/oder Zinklegierungen verwendet werden, und/oder
unvermeidbare Verunreinigungen bilden. Der Zinn- und
Zinkgehalt der Beschichtung kann durch die Wahl geeig-
neter Schichtdicken eingestellt werden, und zwar auch
dann, wenn ein zumindest teilweises Vermischen der
Schichten vorgesehen ist.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ent-
hält die Beschichtung bevorzugt 50 bis 95 Gew.-% Zinn
und 5 bis 50 Gew.-% Zink, besonders bevorzugt 60 bis
85 Gew.-% Zinn und 15 bis 40 Gew.-% Zink, noch weiter
bevorzugt 65 bis 80 Gew.-% Zinn und 20 bis 35 Gew.-
% Zink, höchst bevorzugt 70 bis 75 Gew.-% Zinn und 25
bis 30 Gew.-% Zink jeweils bezogen auf 100 Gew.-% der
Beschichtung. Dabei beträgt die Summe von Zinn und
Zink wenigstens 95 Gew.-% bezogen auf 100 Gew.-%
der Beschichtung. Den Rest auf 100 Gew.-% der Be-
schichtung können übliche Bestandteile, welche in Zinn-
und/oder Zinklegierungen verwendet werden, und/oder
unvermeidbare Verunreinigungen bilden.
[0031] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
enthält die Beschichtung bevorzugt 50 bis 95 Gew.-%
Zinn und 5 bis 50 Gew.-% Zink, besonders bevorzugt 60
bis 85 Gew.-% Zinn und 15 bis 40 Gew.-% Zink, noch
weiter bevorzugt 65 bis 80 Gew.-% Zinn und 20 bis 35
Gew.-% Zink, höchst bevorzugt 70 bis 75 Gew.-% Zinn
und 25 bis 30 Gew.-% Zink jeweils bezogen auf 100
Gew.-% der Beschichtung. Dabei beträgt die Summe von
Zinn und Zink wenigstens 98 Gew.-% bezogen auf 100
Gew.-% der Beschichtung. Den Rest auf 100 Gew.-%
der Beschichtung können übliche Bestandteile, welche
in Zinn- und/oder Zinklegierungen verwendet werden,
und/oder unvermeidbare Verunreinigungen bilden.
[0032] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
besteht die Beschichtung aus Zinn und Zink und enthält
allenfalls unvermeidbare Verunreinigungen. Dabei ent-
hält die Beschichtung bevorzugt 50 bis 95 Gew.-% Zinn
und 5 bis 50 Gew.-% Zink, besonders bevorzugt 60 bis
85 Gew.-% Zinn und 15 bis 40 Gew.-% Zink, noch weiter
bevorzugt 65 bis 80 Gew.-% Zinn und 20 bis 35 Gew.-
% Zink, höchst bevorzugt 70 bis 75 Gew.-% Zinn und 25
bis 30 Gew.-% Zink jeweils bezogen auf 100 Gew.-% der
Beschichtung.
[0033] Wenn die Beschichtung durch zumindest teil-
weises Vermischen der ursprünglichen ersten, zweiten
und optionalen dritten Schicht erzeugt wird, kann die
Zinkkonzentration innerhalb der Beschichtung von der
Außenseite der Beschichtung in Richtung des Kupfer-
blechs zunehmen. Zusätzlich oder alternativ dazu kann,
insbesondere wenn die Beschichtung durch zumindest
teilweises Vermischen der ursprünglichen Schichten er-
zeugt wird, ein intermetallischer Phasenbereich an der

Grenze zu dem Kupferblech vorliegen, welcher insbe-
sondere eine Dicke von 0,01 bis 3 mm, bevorzugt von
0,1 bis 2 mm, besonders bevorzugt von 0,25 bis 1,5 mm
und höchst bevorzugt von 0,5 bis 1 mm aufweisen kann.
[0034] Die Beschichtung, die durch zumindest teilwei-
ses Vermischen der ursprünglichen Schichten erzeugt
wird, kann eine Gesamtdicke von 1 bis 25 mm, bevorzugt
von 2 bis 20 mm, besonders bevorzugt von 3 bis 15 mm
und höchst bevorzugt von 4 bis 10 mm aufweisen. Dabei
zählt die Dicke eines möglicherweise vorhandenen inter-
metallischen Phasenbereichs, welcher unmittelbar an
das Kupferblech angrenzt, mit zur Gesamtdicke der Be-
schichtung.
[0035] Gemäß einer bevorzugten Merkmalskombina-
tion, insbesondere, wenn die Beschichtung durch Ver-
mischen der ursprünglichen ersten, zweiten und optio-
nalen dritten Schicht erzeugt wird, liegt der Zinkgehalt in
einem Bereich von 20 bis 35 Gew.-% und der Zinngehalt
in einem Bereich von 65 bis 80 Gew.-%, jeweils bezogen
auf 100 Gew.-% der Beschichtung, wobei die Summe
von Zink und Zinn wenigstens 95 Gew.-% bezogen auf
100 Gew.-% der Beschichtung beträgt und die Gesamt-
dicke der Beschichtung in einem Bereich von 3 bis 10
mm liegt.
[0036] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist des
Weiteren ein Verfahren zur Herstellung eines elektri-
schen Kontaktelementes, insbesondere zur Herstellung
eines elektrischen Kontaktelementes nach einer der vor-
stehend beschriebenen Arten, welches die Schritte um-
fasst:

- Bereitstellen eines Grundkörpers aus, optional feu-
erverzinntem, Kupferblech,

- Aufbringen einer ersten Schicht, welche Zinn ent-
hält, auf den Grundkörper und

- Aufbringen einer zweiten Schicht, welche Zink ent-
hält, auf eine dem Grundkörper abgewandte Seite
der ersten Schicht.

[0037] Vorteilhafte Ausbildungen des Verfahrens wer-
den nachfolgend beschrieben.
[0038] Die Form des Grundkörpers, auf den die
Schichten aufgebracht werden, ist nicht besonders be-
schränkt. Beispielsweise kann der Grundkörper bereits
die endgültige Form des Kontaktelementes aufweisen.
Alternativ kann der Grundkörper erst nach seiner Be-
schichtung durch Umformungsschritte wie beispielswei-
se Ausstanzen und/oder Umbiegen in die endgültige
Form des Kontaktelementes gebracht werden.
[0039] Um die elektrische Leitfähigkeit bei der Kontak-
tierung des elektrischen Kontaktelementes wie bereits
vorstehend beschrieben nicht zu beeinträchtigen, wird
die Beschichtung bevorzugt lediglich auf einen als An-
schlussabschnitt vorgesehenen Bereich des Grundkör-
pers aufgebracht. Es ist jedoch auch denkbar, weitere
Bereiche des Grundkörpers, insbesondere den komplet-
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ten Grundkörper, mit der Beschichtung zu versehen.
[0040] Die erste Schicht kann unmittelbar auf das Kup-
ferblech des Grundkörpers aufgebracht werden, so dass
die erste Schicht nach dem Aufbringen unmittelbar an
das Kupferblech angrenzt.
[0041] Optional kann auch eine wie oben beschriebe-
ne dritte Schicht aufgebracht werden. Bevorzugt werden
die erste, die zweite und die optionale dritte Schicht so
aufgebracht, dass sich die oben beschriebene relative
Anordnung der Schichten zueinander ergibt. Dabei gren-
zen die Schichten der Beschichtung bevorzugt unmittel-
bar aneinander, und die dritte Schicht grenzt bevorzugt
unmittelbar an das Kupferblech des Anschlussab-
schnitts.
[0042] Die erste Schicht und die zweite Schicht weisen
bevorzugt die voranstehend beschriebenen Zusammen-
setzungen auf, insbesondere in Hinblick auf die jeweili-
gen in der ersten und zweiten Schicht verwendeten Me-
talle und deren Gehalte. Auch die optionale dritte Schicht
weist bevorzugt die oben beschriebene Zusammenset-
zung auf, insbesondere bezüglich des Zinngehaltes.
Ebenfalls bevorzugt weisen die erste, zweite und gege-
benenfalls dritte Schicht Schichtdicken gemäß den für
die jeweilige Schicht vorstehend beschriebenen Berei-
chen auf. Des Weiteren liegt die Gesamtdicke der erhal-
tenen Beschichtung bevorzugt in den oben beschriebe-
nen Bereichen.
[0043] Das Verfahren zum Aufbringen der Schichten
ist nicht besonders beschränkt. Beispielsweise kann we-
nigstens eine Schicht durch ein Verfahren ausgewählt
aus der Gruppe bestehend aus Galvanotechnik, Be-
dampfen, Sputtern, Tauchbeschichten, Sprühbeschich-
ten und beliebigen Kombinationen der vorstehend ge-
nannten Verfahren aufgebracht werden.
[0044] Gute Ergebnisse hinsichtlich des Korrosions-
schutzes und der Lebensdauer werden beispielsweise
erhalten, wenn die erste und die zweite Schicht durch
Galvanotechnik bzw. Elektroplattieren aufgebracht wer-
den. Das galvanotechnische Verfahren kann dabei wei-
tere, in der Galvanotechnik übliche Verfahrensschritte
wie beispielsweise das Entfetten, Spülen und/oder die
Entfernung von Oberflächenoxiden umfassen.
[0045] Die dritte Schicht wird, sofern diese vorgesehen
wird, bevorzugt mittels Tauchbeschichten aufgebracht.
Dazu kann der Grundkörper, wie bereits oben beschrie-
ben, beispielsweise durch Eintauchen in ein Bad von ge-
schmolzenem Zinn feuerverzinnt werden. Auch kann die
dritte Schicht bereits dadurch vorliegen, dass ein kom-
merziell erhältlicher Grundkörper aus feuerverzinntem
Kupferblech verwendet wird. Alternativ kann auf die dritte
Schicht auch verzichtet werden und die erste Schicht un-
mittelbar auf das Kupferblech des Grundkörpers aufge-
bracht werden.
[0046] Gemäß einer Weiterbildung des vorstehend be-
schriebenen Verfahrens kann nach dem Aufbringen der
Schichten auf den Grundköper eine Wärmebehandlung
durchgeführt werden, um die oben beschriebene zumin-
dest teilweise Vermischung zwischen der ursprünglich

aufgebrachten ersten, zweiten und gegebenenfalls drit-
ten Schicht zu erreichen. Insbesondere kann bei einer
derartigen Vermischung eine zinn- und zinkhaltige Le-
gierung gebildet werden. Ebenfalls kann durch die Wär-
mebehandlung an der Grenze zwischen der Beschich-
tung und dem Kupferblech des Grundkörpers ein inter-
metallischer Phasenbereich ausgebildet werden.
[0047] Die Wärmebehandlung kann dazu in einem
Temperaturbereich von 50 bis 350°C, bevorzugt von 80
bis 300°C, besonders bevorzugt von 200 bis 280°C,
höchst bevorzugt von 220 bis 270°C und allerhöchst be-
vorzugt von 230 bis 250°C durchgeführt werden. Dabei
wird die Temperatur nach dem Aufheizen bevorzugt über
einen Zeitraum von 1 Sekunde bis 48 Stunden, beson-
ders bevorzugt von 3 Sekunden bis 12 Stunden, noch
weiter bevorzugt von 5 Sekunden bis 5 Minuten und
höchst bevorzugt von 5 Sekunden bis 2 Minuten gehal-
ten. Besonders bevorzugt wird die Wärmebehandlung
bei einer Temperatur im Bereich von 200 bis 280 °C
durchgeführt, welche für einen Zeitraum von 5 Sekunden
bis 5 Minuten gehalten wird. Höchst bevorzugt wird die
Wärmebehandlung bei einer Temperatur im Bereich von
220 bis 270 °C durchgeführt, welche für einen Zeitraum
von 5 Sekunden bis 2 Minuten gehalten wird.
[0048] Falls die Herstellung des elektrischen Kontakt-
elementes gemäß einem der vorstehend beschriebenen
Verfahren eine Umformung des Grundkörpers erfordert,
ist die Abfolge der Umformungsschritte und der Schritte
zum Aufbringen der Beschichtung nicht besonders fest-
gelegt. Beispielsweise kann das Verfahren die Schritte
umfassen, dass der Grundkörper aus einem Kupferband
ausgestanzt und zu einem Kontaktelement umgebogen
wird, wobei zumindest eine Schicht der Beschichtung
zwischen dem Ausstanzen und dem Umbiegen oder
nach dem Umbiegen aufgebracht wird. Ebenso ist es
möglich, die Wärmebehandlung nach dem Aufbringen
der Schichten vor oder nach dem Umbiegen durchzufüh-
ren.
[0049] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist au-
ßerdem ein elektrisches Kontaktelement, das nach ei-
nem vorstehend beschriebenen Verfahren erhältlich ist.
[0050] Nachfolgend wird die Erfindung anhand mögli-
cher Ausführungsformen rein beispielhaft unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelementes vor dem Anschluss
einer elektrischen Leitung,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 1 dar-
gestellten Kontaktelementes mit einer daran
angeschlossenen elektrischen Leitung,

Fig. 3 schematisch einen Anschlussabschnitt eines
elektrischen Kontaktelementes mit einer erfin-
dungsgemäßen Beschichtung und
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Fig. 4 schematisch den Anschlussabschnitt von Fig.
3 nach einer Wärmebehandlung.

[0051] Fig. 1 und 2 zeigen ein elektrisches Kontakte-
lement 1, welches einen Kontaktabschnitt 3 zur Kontak-
tierung eines komplementären Kontaktelementes und ei-
nen Anschlussabschnitt 5 zum Anschließen einer elek-
trischen Leitung 15 aufweist. Der Anschlussabschnitt 5
ist seinerseits in einen Crimpabschnitt 7 mit Crimpflügeln
9 und einen Halteabschnitt 11 mit Halteflügeln 13 unter-
teilt, welche zum Befestigen der elektrischen Leitung 15
vorgesehen sind. Hierzu werden die Crimpflügel 9 des
Crimpabschnitts 7 an abisoliertes Leitermaterial 17 der
elektrischen Leitung 15 gecrimpt, während die Halteflü-
gel 13 des Halteabschnitts 11 an die Isolation 19 der
elektrischen Leitung 15 gecrimpt werden (Fig. 2).
[0052] Der Anschlussabschnitt 5 ist aus einem Kupfer-
blech 21 gebildet und mit einer Beschichtung 23 verse-
hen, welche in Fig. 3 schematisch dargestellt ist.
[0053] Auf der Oberfläche des Kupferblechs 21 ist zu-
nächst eine durch Feuerverzinnen aufgebrachte dritte
Schicht 29 aus Zinn vorgesehen. Auf der dem Kupfer-
blech 21 abgewandten Oberfläche der dritten Schicht 29
folgt eine galvanisch aufgebrachte erste Schicht 25 aus
Zinn. Ferner liegt auf der dem Kupferblech 21 abgewand-
ten Oberfläche der ersten Schicht 25 eine galvanisch auf-
gebrachte zweite Schicht 27 aus Zink vor, welche eine
Außenschicht bildet.
[0054] Fig. 4 zeigt den Zustand der in Fig. 3 dargestell-
ten Beschichtung 23 nach einer Wärmebehandlung. Auf-
grund der Wärmebehandlung haben sich die ursprüng-
liche dritte Schicht 29, die ursprüngliche erste Schicht 25
und die ursprüngliche zweite Schicht 27 zu einer modi-
fizierten Schicht 31 vermischt, welche Zinn und Zink ent-
hält. Vorhanden ist des Weiteren ein intermetallischer
Phasenbereich 33 im Grenzbereich zwischen der modi-
fizierten Schicht 31 und dem Kupferblech 21.
[0055] Nachfolgend wird die Herstellung eines Kontak-
telementes 1 beschrieben:
[0056] Ein Kupferband, das aus Kupferblech 21 aus-
gestanzte Vorformlinge mit einer Feuerverzinnung (dritte
Schicht 29) aufweist, welche durch Umbiegen in die Form
des elektrischen Kontaktelementes 1 gebracht werden
können, wird vor dem Galvanisieren zunächst einer Vor-
behandlung unterzogen. Dazu werden diejenigen Berei-
che des Vorformlings, die den Anschlussabschnitt 5 bil-
den, nacheinander heißentfettet, gespült, elektrolytisch
entfettet, gespült, von Oberflächenoxiden befreit und
nochmals gespült.
[0057] Anschließend wird durch Elektroplattieren eine
Zinnschicht als erste Schicht 25 auf den derart vorbe-
handelten Anschlussabschnitt 5 des feuerverzinnten
Vorformlings galvanisch aufgebracht, wobei das Elektro-
plattieren für 15 Minuten bei Raumtemperatur und einer
Stromdichte von 1 A/dm2 in einem wässrigen Bad durch-
geführt wird, welches eine Zinnionenkonzentration von
80 g/L aufweist (z.B. mittels STANNOSTAR™ HMM 2
LF, fluoboratfreier matter Zinnelektrolyt der Firma Entho-

ne). Die somit erhaltene erste Schicht 25 aus Zinn weist
eine Dicke von 7 mm auf. Alternativ kann als erste Schicht
25 eine Zinnschicht aufgebracht werden, welche ledig-
lich eine Dicke von 2 mm aufweist. Hierzu wird das Ver-
zinnen unter ansonsten gleichen Bedingungen für 5 Mi-
nuten durchgeführt.
[0058] Nach dem Verzinnen werden die die erste
Schicht 25 aufweisenden Bereiche des Vorformlings ge-
spült, von Oberflächenoxiden befreit und erneut gespült,
bevor durch Elektroplattieren eine zweite Schicht 27 aus
Zink auf die erste Schicht 25 galvanisch aufgebracht
wird. Konkret erfolgt dieses Verzinken für 3 Minuten bei
Raumtemperatur und einer Stromdichte von 1,5 A/dm2

in einem wässrigen Bad, welches eine Zinkionenkonzen-
tration von 160 g/L aufweist (z.B. mittels ENTHOBRITE
saurer Zinkelektrolyt der Firma Enthone). Die somit er-
haltene zweite Schicht 27 aus Zink weist eine Dicke von
1 mm auf.
[0059] Nach dem Verzinken wird der Vorformling er-
neut gespült und für 3 Minuten bei 40°C getrocknet. Zur
Fertigstellung des elektrischen Kontaktelementes 1 wird
der Vorformling durch Stanzen von dem Kupferband ge-
trennt und durch Umbiegen in seine endgültige Form ge-
bracht.
[0060] Das auf diese Weise erhaltene Kontaktelement
1 kann nun durch Crimpen mit der elektrischen Leitung
15 verbunden werden.
[0061] Optional kann das Kontaktelement 1 zuvor
noch einer Wärmebehandlung unterzogen werden, bei
welcher das Kontaktelement 1 innerhalb von 2 Minuten
auf 240°C erwärmt und für 1 Minute bei dieser Tempe-
ratur gehalten wird, bevor man es wieder auf Raumtem-
peratur abkühlen lässt. Durch die Wärmebehandlung
werden die ursprüngliche Feuerverzinnung (dritte
Schicht 29), die ursprüngliche erste Schicht 25 und die
ursprüngliche zweite Schicht 27 zu einer modifizierten
Schicht 31 vermischt sowie der intermetallische Phasen-
bereich 33 im Grenzbereich zwischen der modifizierten
Schicht 31 mit dem Kupferblech 21 gezielt ausgebildet
(Fig. 4).

Bezugszeichenliste
1 Kontaktelement
3 Kontaktabschnitt

5 Anschlussabschnitt
7 Crimpabschnitt
9 Crimpflügel
11 Halteabschnitt
13 Halteflügel
15 elektrische Leitung

17 Leitermaterial
19 Isolation
21 Kupferblech
23 Beschichtung
25 erste Schicht
27 zweite Schicht
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Patentansprüche

1. Elektrisches Kontaktelement (1) mit einem An-
schlussabschnitt (5), welcher aus einem Kupfer-
blech (21) gebildet ist und eine Beschichtung (23)
aufweist, die Zinn und Zink enthält.

2. Kontaktelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (23) 50 bis 95 Gew.-% Zinn und
ferner 5 bis 50 Gew.-% Zink enthält, wobei die Sum-
me aus Zinn und Zink bevorzugt wenigstens 90
Gew.-% beträgt.

3. Kontaktelement (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (23) eine Gesamtdicke in einem
Bereich von 1 bis 25 mm aufweist.

4. Kontaktelement (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (23) umfasst:

- eine zweite Schicht (27), welche Zink enthält,
und
- eine erste Schicht (25), welche zwischen der
zweiten Schicht (27) und dem Kupferblech (21)
angeordnet ist und Zinn enthält.

5. Kontaktelement (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schicht (25) wenigstens 80 Gew.-% Zinn
enthält.

6. Kontaktelement (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schicht (25) eine Dicke in einem Bereich
von 1 bis 15 mm aufweist.

7. Kontaktelement (1) nach einem der Ansprüche 4 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Schicht (27) wenigstens 80 Gew.-% Zink
enthält.

8. Kontaktelement (1) nach einem der Ansprüche 4 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Schicht (27) eine Dicke in einem Bereich
von 0,1 bis 5 mm aufweist.

(fortgesetzt)

29 dritte Schicht
31 modifizierte Schicht
33 intermetallischer Phasenbereich

9. Kontaktelement (1) nach einem der Ansprüche 4 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (23) ferner eine dritte Schicht (29)
umfasst, welche zwischen der ersten Schicht (25)
und dem Kupferblech (21) angeordnet ist und Zinn
enthält.

10. Kontaktelement (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Schicht (29) wenigstens 80 Gew.-% Zinn
enthält.

11. Kontaktelement (1) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Schicht (29) eine Dicke in einem Bereich
von 0,01 bis 5 mm aufweist.

12. Kontaktelement nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Beschichtung (23) einen Zinkgehalt in ei-
nem Bereich von 20 bis 35 Gew.-% und einen
Zinngehalt in einem Bereich von 65 bis 80 Gew.-
% aufweist, wobei die Summe von Zink und Zinn
wenigstens 95 Gew.-% beträgt, und
- die Gesamtdicke der Beschichtung (23) in ei-
nem Bereich von 3 bis 10 mm liegt.

13. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Kon-
taktelementes (1) mit einer Beschichtung (23), ins-
besondere nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Grundkörpers aus, optional
feuerverzinntem, Kupferblech (21),
- Aufbringen einer ersten Schicht (25), welche
Zinn enthält, auf den Grundkörper und
- Aufbringen einer zweiten Schicht (27), welche
Zink enthält, auf eine dem Grundkörper abge-
wandte Seite der ersten Schicht (25).

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schichten (25, 27) jeweils mittels eines Verfah-
rens aufgebracht werden, das aus der Gruppe aus-
gewählt wird, die aus Galvanotechnik, Bedampfen,
Sputtern, Tauchbeschichten, Sprühbeschichten und
beliebigen Kombinationen der vorstehend genann-
ten Verfahren besteht.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Aufbringen der Schichten (25, 27) eine
Wärmebehandlung durchgeführt wird.
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